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Geschworenen und Schöffenwahl für 2027/2028

Gemäß Geschworenen- und Schöffengesetz 1990 - GSchG. hat der Bürgermeister oder eine

von ihm bestimmte oder sonst zu seiner Vertretung befugte Person jedes zweite Jahr die Namen

von fünf (in Wien zehn) von tausend der in der Wählerevidenz enthaltenen Personen durch ein

Zufallsverfahren für das Amt eines Geschworenen oder Schaffen zu ermitteln.

Die Auslosung hat so zu geschehen, daß die Auswahl einer jeden in Betracht kommenden

Person mit annähernd gleicher Wahrscheinlichkeit möglich ist.

Die vorhin beschriebene Amtshandlung (Auslosung) ist öffentlich.

Die Auslosung von Personen für das Amt eines Geschworenen oder Schaffen für die Jahre
2027 un'd 2028 findet

am Freitag, den 6. Februar 2026 um 15:00 Uhr
im Gemeindeamt der Marktgemeinde Pölla in 3593 Neupölla 4 statt.

Auflage des Geschworenen- und Schöffenverzeichnisses

Gemäß § 5 Abs. 3 GSchG 1990 wird das Verzeichnis der ausgewählten Personen vom

06. Februar 2026 bis 20. Februar 2026

während der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden im Gemeindeamt zur

öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt.

Jedermann kann innerhalb der Auflagefrist der neu ermittelten Geschworenen- und

Schöffenliste gegen die Eintragung von Personen, die die persönlichen Voraussetzungen für

das Amt eines Geschworenen oder Schaffen (§§ l bis 3) nicht erfüllen, schriftlich oder
mündlich Einspruch erheben. Die eingetragenen Personen können überdies in gleicher Weise

einen Befreiungsantrag (§ 4) stellen.

^^E^^ür den Bürgermeister:

^V^QMAUJÜ^/
'<^m^^andra Warnung ä

Vizebürgermeisterin

Angeschlagen am: 19. Jänner 2026
Abgenommen am: 23. Februar.2026

Für den Bürgermeister:
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